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	VQF Mitgliedernummer

(leer lassen bei 

Aufnahmegesuchen)

	
	     


INTERNE RICHTLINIEN 

von


Name / Firma des Finanzintermediärs:

     
in Sachen

UMSETZUNG DES BUNDESGESETZES VOM 

10. OKTOBER 1997 ÜBER DIE BEKÄMPFUNG DER

GELDWÄSCHEREI UND DER TERRORISMUSFINANZIERUNG IM FINANZSEKTOR  (GwG)

1st Allgemeine Bemerkungen

Die vorliegenden internen Richtlinien (nachfolgend: "Richtlinien")
 regeln die interne Organisation von      

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
      (nachfolgend: "Der Finanzintermedär") im Sinne von Art. 8 GwG in Verbindung mit Art. 43 ff. insbesondere Art. 44 Abs. 2 lit. c und Art. 45 des Reglements des VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen in Sachen Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (VQF Dok. Nr. 400.1.2, nachfolgend „SRO-Reglement VQF" genannt).

2nd Geltungsbereich, Grundlage und Zweck

2nd1 Diese Richtlinien sind  für die gesamte Tätigkeit des Finanzintermediärs im GwG-Bereich anwendbar. 

2nd2 Sie basieren auf den Bestimmungen über die Sorgfaltspflichten des GwG und dem  SRO-Reglement VQF. 

2nd3 Sie bezwecken eine wirksame Organisation für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen im Kampf gegen die Geldwäscherei (Art. 305bis StGB
), für die Erkennung der Verfügungsmacht krimineller Organisationen über Vermögenswerte (Art. 260ter Ziffer 1 StGB2), für die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB
) sowie für die Sicherstellung der Sorgfalt bei Finanzgeschäften. 

3rd 
Pflichten gemäss Geldwäschereigesetz (GwG) und SRO-Reglement VQF

3rd1 Gemäss Art. 3 – 10 GwG gelten folgende Pflichten, welche in den Artikeln 8 – 60 SRO-Reglement VQF konkretisiert sind:

· Formelle und materielle Identifizierung der Vertragspartei (Art. 3 GwG, Art. 8 – 20 SRO-Reglement VQF);

· Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person/en (Art. 4 GwG, Art. 21 – Art. 30 SRO-Reglement VQF);

· Erneute Identifizierung der Vertragspartei oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person/en (Art. 5 GwG, Art. 31 SRO-Reglement VQF);

· Abklärungspflichten (Art. 6 GwG, Art. 32 – 38 SRO-Reglement VQF); 

· Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht (Art. 7 GwG, Art. 39  und 42 SRO-Reglement VQF);

· organisatorische Massnahmen inkl. Ausbildungspflicht (Art. 8 GwG, Art. 43 – 49 SRO-Reglement VQF);

· Abbruch und Ablehnung der Geschäftsbeziehung, Meldepflicht, Vermögenssperre und Informationsverbot (Art. 9, 10 und 10a  GwG, Art. 50 – 59 SRO-Reglement VQF).

3rd2 Die detaillierten Regelungen dieser Bestimmungen im SRO-Reglement VQF bilden integrierender Bestandteil dieser Richtlinien. 

4th Interne Fachstelle

4th1 Die interne Fachstelle des Finanzintermediärs besteht aus den in VQF Dok. Nr. 907.1 namentlich genannten Personen (GwG-Verantwortlicher, GwG-Stellvertreter und Ausbildungsverantwortlicher). Diese Personen sind entweder Arbeitnehmer oder Organe des Finanzintermediärs.

4th2 Der GwG-Verantwortliche bzw. sein Stellvertreter sind verantwortlich für:

· Die Sicherstellung der Einhaltung sämtlicher Pflichten des Finanzintermediärs gemäss GwG und SRO-Reglement VQF, insbesondere für die vollständige, zweckmässige sowie gesetzes- und reglementskonforme Führung und eigene Kontrolle (durch regelmässige Stichproben) der GwG-Files (Dokumentation). Der/Die GwG-Verantwortliche ist gegenüber den Kundenbetreuern zur Erteilung von Weisungen betr. Einhaltung des GwG und des SRO-Reglements VQF befugt. 

· Die Überwachung, Anordnung und Durchführung der erneuten Identifikation (Vertragspartei, Vertreter/Zeichnungsberechtigte, ev. wirtschaftlich berechtigte Person). 

· Die Überwachung, Anordnung und Durchführung der erneuten Feststellungen der wirtschaftlich berechtigten Person. 

· Die Überwachung, Anordnung und Durchführung von besonderen Abklärungen.

· Festlegung und regelmässige Überprüfung der Kriterien, welche auf Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit erhöhtem Risiko hinweisen 

· Die Überwachung von Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko und die Erteilung entsprechender Weisungen an die Kundenbetreuer. Das oberste Geschäftsführungsorgan (oder mindestens ein Mitglied dieses obersten Geschäftsführungsorgans) des Finanzintermediärs entscheidet (gegebenenfalls: mit Antrag des GwG-Verantwortlichen bzw. Stellvertreters) über die Aufnahme und Weiterführung von Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko.

· Die Veranlassung von Abbrüchen von Geschäftsbeziehungen.

· Die Erstattung von Verdachtsmeldungen an die Meldestelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei (MROS) und die Veranlassung bzw. Durchführung von Vermögenssperren sowie die Einhaltung des Informationsverbots. 

· Die unverzügliche Berichterstattung an die Geschäftsleitung des Finanzintermediärs über alle Vorfälle, die zum Abbruch einer Geschäftbeziehung bzw. zu einer Meldepflicht und einer Vermögenssperre führen können. 

· Regelmässige Kontrollen der Einhaltung der Pflichten (gemäss Ziff. 3 der Richtlinien) durch die Kundenbetreuer des Finanzintermediärs und Information der Geschäftsleitung des Finanzintermediärs über das Ergebnis der Kontrollen und/oder über interne Vorkommnisse, die zu organisatorischen oder personalrechtlichen Massnahmen führen können.

· Information der Geschäftsleitung des Finanzintermediärs über das Ergebnis der durch die Selbstregulierungsorganisation des VQF (SRO VQF) nach GwG durchgeführten Prüfungen des Finanzintermediärs und/oder über sämtliche wesentlichen Massnahmen und Verfahren der SRO VQF betr. dem Finanzintermediär.

· Die laufende Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter und der Geschäftsleitung bzw. des Aufsichts- und Führungsorgans des Finanzintermediärs in allen Belangen des GwG.

· Die an die SRO VQF erforderlichen Mitteilungen (Ansprechsperson der SRO VQF für alle Belange der SRO-Mitgliedschaft des Finanzintermediärs beim VQF), insbesondere: Jährliche Einreichung der Selbstdeklaration für das abgelaufene Kalenderjahr (Art. 61 Abs. 3 lit. b SRO-Reglement VQF), Auskunftserteilung und Anwesenheit bei den durch die SRO VQF beim Finanzintermediär durchgeführten GwG-Prüfungen (inkl. Sicherstellung der Durchführbarkeit dieser GwG-Prüfungen), Ansprechsperson betr. aller Verfahren und Massnahmen der SRO VQF betr. dem Finanzintermediär, etc.

· Die Bearbeitung von Auskunfts- und Aktenherausgabeersuchen von Behörden sowie die Berichterstattung an die Geschäftsleitung darüber.

4th3 Der Ausbildungsverantwortliche ist verantwortlich für:

· Die Organisation, die Sicherstellung und Kontrolle der laufendenden Aus- und Weiterbildungen sämtlicher Hilfspersonen (im Sinne von Art. 3 lit. i Reglement VQF), die im GwG-Bereich tätig sind.

· Die Festlegung des Ausbildungsinhaltes für die internen GwG-Ausbildungen.

· Die Dokumentation über die durchgeführten internen Ausbildung der einzelnen Hilfspersonen im GwG-Bereich (inkl. Aufbewahrung von Ausbildungsunterlagen sowie Präsenz- und Teilnehmerlisten).

5th 
Eröffnung der Geschäftsbeziehung 

5th1 Bei der Eröffnung von Geschäftsbeziehungen (welche als Finanzintermediation im Sinne von Art. 2 Abs. 3 GwG gelten) sind vom Kundenbetreuer (bzw. der internen Fachstelle) die Vorschriften des SRO-Reglement VQF bezüglich formeller und materieller Identifikation, Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person/en, Abklärungspflichten zu Art und Zweck der Geschäftsbeziehung, allfällige Pflichten zur Vornahme besonderer Abklärungen sowie die Dokumentationspflicht einzuhalten (s. Ziffer 3 dieser Richtlinien).

5th2 Der Kundenbetreuer 

· klärt den Kunden über die einzuhaltenden Pflichten auf, sorgt für die Beschaffung sämtlicher notwendiger Unterlagen/Angaben und legt das entsprechende GwG-File an (vollständig und konform mit dem SRO-Reglement VQF). Im GwG-File müssen sämtliche Unterlagen von wesentlicher Bedeutung im Sinne von Art. 39 Abs. 7 enthalten sein. 

Solange die zur Identifizierung der Vertragspartei und zur Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person erforderlichen Dokumente und Angaben nicht vollständig vorliegen, dürfen im Rahmen der aufzunehmenden Geschäftsbeziehung noch keine Transaktionen vorgenommen werden. Der/Die GwG-Verantwortliche ist gegenüber den Kundenbetreuern zur Erteilung von Weisungen betr. Einhaltung des GwG und des SRO-Reglements VQF befugt.

· ermittelt anhand des Risikoprofils bzw. der für Geschäftsbeziehungen/Transaktionen festgelegten Kriterien (VQF Dok. Nr. 902.4), ob eine Geschäftsbeziehung oder Transaktion mit erhöhtem Risiko besteht. Der Kundenbetreuer überprüft die Geschäftsbeziehung zudem auf Vereinbarkeit mit den jeweils gültigen Terroristen- und Sanktionslisten (UNO-Sanktionslisten, „Bush-Listen“, etc.). 

Die interne Fachstelle stellt sicher, dass die Kundenbetreuer über die zur Erkennung von Geschäftsbeziehungen/Transaktionen mit erhöhten Risiken festgelegten Kriterien (Risikoprofil, VQF Dok. Nr. 902.4) sowie ihre Mitteilungspflicht (s. Ziff. 5.3) gegenüber der internen Fachstelle informiert sind. Der/Die GwG-Verantwortliche ist gegenüber den Kundenbetreuern zur Erteilung von Weisungen befugt. 

5th3 Liegt eine Geschäftsbeziehung oder Transaktion mit erhöhtem Risiko vor (oder bestehen Anhaltspunkte dafür, dass eine solche Geschäftsbeziehung/Transaktion vorliegen könnte), so ist unverzüglich die interne Fachstelle darüber zu informieren. Die interne Fachstelle entscheidet,

· über die allenfalls zur weiteren Risikoabklärung erforderlichen Massnahmen, insbesondere über Art und Umfang der erforderlichen Abklärungen der wirtschaftlichen Hintergründe sowie den Zweck einer Geschäftsbeziehung;

· über die Risikoklassierung der Geschäftsbeziehung.
Das oberste Geschäftsführungsorgan (oder mindestens ein Mitglied dieses obersten Geschäftsführungsorgans) des Finanzintermediärs entscheidet (gegebenenfalls: mit Antrag des GwG-Verantwortlichen bzw. Stellvertreters) über die Aufnahme und Weiterführung von Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko. Der Entscheid ist im GwG-File zu dokumentieren. Die interne Fachstelle kennzeichnet Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko führt eine interne Liste über solche Geschäftsbeziehungen. 

Die interne Fachstelle sorgt für die wirksame Überwachung der Geschäftsbeziehungen (oder Transaktionen) mit erhöhtem Risiko und stellt dies insbesondere bei der Abwicklung von Geschäften ohne persönlichen Kontakt zur Vertragspartei sicher.  Der/Die GwG-Verantwortliche stellt sicher, dass die zuständigen Kundenbetreuer über die Risikoklassierung und allfällige besondere Überwachungsmassnahmen hinsichtlich einer bestimmten Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Risiko orientiert sind. Er/Sie kann die zuständigen Kundenbetreuer anweisen, über die Entwicklung einer Kundenbeziehung regelmässig Bericht zu erstatten.

5th4 Treten bereits vor Aufnahme der Geschäftsbeziehung Verdachtsmomente im Sinne von Art. 9 GwG auf, so  lehnt der zuständige Mitarbeiter beim Finanzintermediär (z.B. Kundenbetreuer, etc.) das Geschäft ab und informiert unverzüglich die interne Fachstelle. Die interne Fachstelle prüft, ob ein hinreichend begründeter Verdacht i.S.v. Art. 9 Abs. 1 lit. b GwG (Meldefall) vorliegt und veranlasst die allfällig gebotenen Schritte (s. Vorgehen gemäss Ziff. 7 dieser Richtlinien). 

6th Überwachungshandlungen im Verlaufe der Geschäftsbeziehung: Erneute Identifizierung der Vertragspartei, erneute Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person und besondere Abklärungspflichten

6th1 Die Überwachung der Geschäftsbeziehungen ist primär Aufgabe der zuständigen Kundenbetreuer. Sie sind dafür verantwortlich, dass sämtliche wesentlichen Veränderungen und Ereignisse im Rahmen einer bestehenden Geschäftsbeziehung ständig aktuell dokumentiert sind.

6th2 Treten die Voraussetzungen von Art. 31 SRO-Reglement VQF ein, d.h. bestehen Gründe für die Entstehung der Pflicht zur erneuten Identifizierung der Vertragspartei und/oder erneuten Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person, so meldet der Kundenbetreuer dies unverzüglich der internen Fachstelle, welche das weitere Vorgehen bestimmt. 

6th3 Stellt ein Kundenbetreuer Anhaltspunkte für besondere Abklärungspflichten i.S.v. Art. 33 SRO-Reglement VQF fest, so nimmt er unverzüglich die notwendigen ersten Abklärungen vor und hält diese Ergebnisse im GwG-File fest. Er orientiert die interne Fachstelle unverzüglich über seine Abklärungen und deren Ergebnisse. Bei Transaktionen, die Anhaltspunkte für erhöhte Risiken aufweisen, meldet der Kundenbetreuer dies der internen Fachstelle vor Ausübung der Transaktionen. 

Die interne Fachstelle entscheidet über das weitere Vorgehen, insbesondere über allfällig durchzuführende, zusätzliche Massnahmen zur Abklärung der wirtschaftlichen Hintergründe und des Zwecks der Transaktion/Geschäftsbeziehung und stellt gegebenenfalls dem obersten Geschäftsführungsorgan (oder zumindest einem Mitglied dieses Organs) einen Antrag betreffend Genehmigung der Durchführung der Transaktion mit erhöhtem Risiko bzw. betreffend Genehmigung der Weiterführung einer Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Risiko. Es sind dabei die Bestimmungen gemäss Ziff. 5.3 dieser Richtlinien einzuhalten. 

7th 
Verhalten bei Vorliegen eines Verdachts (oder Gewissheit) auf Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung

7th1 Liegt ein begründeter Verdacht (oder Gewissheit) im Sinne von Art. 9 GwG vor, so hat der Kundenbetreuer umgehend die interne Fachstelle zu orientieren und es sind die Arbeiten zur Erstellung der Meldung und zur Vorbereitung der Vermögenssperre aufzunehmen. Die interne Fachstelle entscheidet über das weitere Vorgehen und veranlasst unverzüglich die notwendigen Schritte (Meldung/Vermögenssperre sowie Information des obersten Geschäftsführungsorgan oder ein Mitglieds dieses Organs). 

7th2 Die interne Fachstelle gewährleistet die Einhaltung des Informationsverbotes (Art. 10a GwG). 

7th3 Neben der (unverzüglichen) Meldung an die Meldestelle für Geldwäscherei und der Vornahme der Vermögenssperre ist durch die interne Fachstelle - anonymisiert (ohne Angaben zum Kunden des Finanzintermediärs) - unverzüglich auch eine Meldung an die SRO VQF zu erstatten. 

8th 
Ablehnung bzw. Abbruch der Geschäftsbeziehung

8th1 Liegen Gründe i.S.v. Art. 50 SRO-Reglement VQF (bzw. Anhaltspunkte für solche Gründe) vor, die zu einem Abbruch der Geschäftsbeziehung führen, so informiert der Kundenbetreuer unverzüglich die interne Fachstelle. Die interne Fachstelle entscheidet über das weitere Vorgehen und veranlasst die notwendigen Schritte (Prüfung, ob ein Abbruchsgrund vorliegt sowie gegebenenfalls Information des obersten Geschäftsführungsorgan oder ein Mitglieds dieses Organs). 

Bei einer Rückerstattung von Vermögenswerten ist insbesondere Art. 51 SRO-Reglement VQF zu beachten.

8th2 Ein Abbruch der Geschäftsbeziehung (oder eine Rückerstattung von Vermögenswerten) ist nicht zulässig, wenn die Voraussetzungen für eine Meldepflicht nach Art. 9 GwG (s. Ziffer 7 dieser internen Richtlinien) gegeben sind. 

9th 
Dokumentationspflicht 

9th1 Neben den gemäss SRO-Reglement VQF notwendigen Unterlagen betr. Eröffnung der Geschäftsbeziehung (s. auch Ziff. 5 dieser Richtlinien) sind auch sämtliche Vorfälle betreffend Massnahmen im Sinne von Ziffer 6-8 dieser Richtlinien in den jeweiligen GwG-Files ausführlich zu dokumentieren. 

9th2 Sämtliche Unterlagen und Belege sind derart aufzubewahren, dass sie innert 3 Werktagen einer ersuchenden Behörde vorgelegt werden können. Die interne Fachstelle ist zuständig für Auskunfts- und Aktenherausgabeersuchen von Behörden und erstattet dem obersten Geschäftsführungsorgan oder einem Mitglied dieses Organs Bericht darüber. Werden Akten herausgegeben, so stellt die interne Fachstelle sicher, dass beim Finanzintermediär weiterhin vollständige Akten vorliegen (Erstellung von Kopien der herausgegebenen Akten). Sämtliche Verfügungen und sonstige Korrespondenz mit den ersuchenden Behörden werden ebenfalls im entsprechenden GwG-File aufbewahrt. 

10th Spezialfälle

10th1 Betreut der GwG-Verantwortliche (gemäss VQF Dok. Nr. 907.1) selbst Kunden, so obliegt die Überwachung der GwG-Files des GwG-Verantwortlichen dem GwG-Stellvertreter, der in diesen Fällen direkt gegenüber der Geschäftsleitung verantwortlich ist.

10th2 Besteht der Verdacht, dass ein Mitglied der internen Fachstelle selbst in Handlungen involviert ist, die Anlass zu besonderen Abklärungen bzw. Meldungen nach Art. 9 GwG führen können, ist der Kundenberater berechtigt und verpflichtet, direkt die Geschäftsleitung oder den VQF über diesen Sachverhalt zu orientieren und auf deren Weisungen zu handeln.

10th3 Besteht der Verdacht, dass ein Mitglied der Geschäftsleitung selbst in solche Handlungen im Sinne von Ziff. 10.2 dieser Richtlinien involviert ist, veranlasst der GwG-Verantwortliche die notwendigen Massnahmen ohne die Geschäftsleitung zu orientieren. Er orientiert in diesem Falle die SRO VQF. Er kann sich vorgängig bei der SRO VQF beraten lassen.

11st 
Beizug von Hilfspersonen


Der Finanzintermediär hält die jeweils gültigen Erfordernisse
 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) sowie die Erfordernisse von Art. 47 SRO-Reglement VQF ein. 

12nd 
Hinweis auf Art. 305ter StGB und Art. 37 GwG

12nd1 Wer es als Finanzintermediär unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft (Art. 305ter StGB). 

12nd2 Mit Busse bis zu CHF 500'000 wird bestraft, wer die in Art. 9 GwG vorgeschriebene Meldepflicht  vorsätzlich verletzt (Art. 37 Abs. 1 GwG). Mit Busse bis zu CHF 150'000 wird bestraft, wer die in Art. 9 GwG vorgeschriebene Meldepflicht fahrlässig verletzt (Art. 37 Abs. 2 GwG). Im Falle einer Wiederholung innert fünf Jahren nach der rechtskräftigen Verurteilung beträgt die Busse mindestens CHF 10'000 (Art. 37 Abs. 3 GwG).

Diese Richtlinien wurden vom/von       (zuständiges Aufsichts- und Führungsorgan) des Finanzintermediärs an seiner Sitzung vom       genehmigt und per       in Kraft gesetzt. Diese Richtlinien werden zusammen mit dem SRO-Reglement VQF sämtlichen Mitgliedern der Fachstelle und allen davon betroffenen Mitarbeitern und sonstigen Hilfspersonen des Finanzintermediärs ausgehändigt.

	Ort/Datum:
	
	Firmenstempel/rechtsgültige Unterschrift(en):

	     
	
	     


� Hinweis betreffend Verwendung der männlichen Form: Die in diesen Richtlinien verwendete männliche Form schliesst die weibliche Form mit ein. 





� Art. 305bis (Geldwäscherei)


1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.





2. In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Mit der Freiheitsstrafe wird eine Geldstrafe bis zu 500 Tagessätzen verbunden. Ein schwerer Fall liegt insbesondere vor, wenn der Täter:


a. als Mitglied einer Verbrechensorganisation handelt;


b. als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;


c. durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.





3. Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.





2 Art. 260ter (Kriminelle Organisation)


1. Wer sich an einer Organisation beteiligt, die ihren Aufbau und ihre personelle Zusammensetzung geheim hält und die den Zweck verfolgt, Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, wer eine solche Organisation in ihrer verbrecherischen Tätigkeit unterstützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.





3 Art. 260quinquies Abs. 1 (Finanzierung des Terrorismus)


1.  Wer in der Absicht, ein Gewaltverbrechen zu finanzieren, mit dem die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll, Vermögenswerte sammelt oder zur Verfügung stellt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.


� Hilfspersonen (im Sinne von Art. 101 OR) im GwG-Bereich sind:





Alle natürlichen und juristischen Personen, die für den Finanzintermediär mit dessen Einverständnis Pflichten nach GwG (Art. 3 ff GwG) erfüllen oder finanzintermediäre Tätigkeiten (Art. 2 Abs. 3 GwG) ausüben. Die Natur des Rechtsverhältnisses ist nicht ausschlaggebend, d.h. Hilfsperson kann grundsätzlich sowohl ein Arbeitnehmer wie auch ein unabhängiger Beauftragter sein. Nicht als Hilfsperson im Sinne dieser Richtlinien gelten Personen, welche selbst gleichwertig in Bezug auf die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung beaufsichtigt und reguliert sind.





� Derzeit (08.07.2009): Randziffer 38 - 45 des Dokuments "Praxis der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei zu Art. 2 Abs. 3 GwG" (datierend vom 29. Oktober 2008).
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